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Richtlinien für die Benützung der "Moospinte" 
 
1    Benützungsgebühren 1) 
Es werden folgende Gebühren erhoben: 
• Pergola   2)    mit und ohne Getränkebezug Fr. 30.- 
• Pergola und "Moospinte"  mit Getränkebezug   Fr. 50.- 
• Pergola und "Moospinte"  ohne Getränkebezug  Fr. 80.- 
• Zuschlag für Heizung         Fr. 20.- 
• Für Sonderfälle setzt der Vorstand die Gebühren von Fall zu Fall fest.  
 1) Mitbenützung des Grills auf dem Spielplatz West ist im Reservationspreis inbegriffen 
 2) ohne Küchen- und Kühlschrankbenützung im Gemeinschaftshaus 
 
2   Reservation 
• Die "Moospinte" und die Pergola werden nur an Genossenschafter / innen 

vermietet 
• Für die Reservationen sind zuständig: > Eduard Dissler, Getränkewart 
        > Peter Zürcher, Stellvertreter 
 
3    Benützung 
• Die Tische und Bänke im Gemeinschaftshaus sind nach Gebrauch wieder in die 

ursprüngliche Position zurückzustellen. 
• Der Raum, die Küchengeräte sowie die Küche sind sauber und in geordnetem 

Zustand innerhalb der mit dem Vermieter vereinbarten Frist zurückzugeben. 
Reinigungskosten gehen zulasten des Mieters. Auch der Grill ist bei einer 
allfälligen Benützung nach Gebrauch zu reinigen. 

• Bei Anlässen mit Dritten ist das freie Betreten der Gärten durch die Besucher zu 
unterlassen. Machen Sie bitte auch Kinder darauf aufmerksam! 

• Der anfallende Kehricht ist mit nach Hause zu nehmen. Es ist untersagt, Kehricht 
im Areal Selhofen zu deponieren. 

• Schäden jeglicher Art an Einrichtungen und Mobiliar sind zu melden. Der Mieter 
haftet für allfällige Schäden. 

• Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass die umliegenden Pächter nicht durch 
übermässigen Lärm gestört werden. 

• Zur Schonung des Bodenbelags (Novilon) darf der Raum nicht mit spitzen 
Absätzen betreten werden. 

• Getränkebezug und -abrechnung sowie die Gebühren gemäss Ziffer 1 sind mit 
den in Ziffer 2 genannten Personen zu regeln. 

 
Diese Benützungsgebühren ersetzen die Gebühren im Anhang B der Bau- und  
Gartenordnung vom 1. April 1999. 
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